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Förderverein der Grundschule Ronshausen e. V.  36217 Ronshausen 

 
An alle Vereinsmitglieder 
 
 
         Ronshausen, 21.11.2023 
 

Einladung zur 13. Mitgliederversammlung 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins lade ich – entsprechend der Sat-
zung – herzlich ein. Die Versammlung findet am 
 

Mittwoch, 27. Dezember 2023 um 19:00 Uhr 
in der Grundschule Ronshausen 

statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden   
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Anträge zur Tagesordnung 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Bericht des Kassierers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung des Vorstands 
8. Entfall SOS-Betreuung 
9. Neuwahl des Vorstands 
10. Neuwahl des 2. Kassenprüfers 
11. Verschiedenes 

 
Bitte nehmen Sie an dieser Versammlung teil. Hier haben Sie die Gelegenheit, sich über die Si-
tuation Ihres Vereins zu unterrichten und über dessen Zukunft mit zu bestimmen. 
 
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen zwei Wochen vor der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, damit der Vorstand diese noch auf die Tagesord-
nung setzen kann (§ 8 Abs. 2 der Satzung). 
 



Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Hauser 


